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Beratungsfolge 
Sitzungs- 

datum 
öff. nöff. 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 
empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

4 Gemeindevertretung 13.05.2019 ☒ ☐ 22 17 15 1 1 0  

3 Bauausschuss 09.04.2019 ☒ ☐ 6 6 6 0 0 0 ☐ 

2 Umweltausschuss 08.04.2019 ☒ ☐ 6 5 4 0 1 0 ☐ 

1 OB Zühlsdorf 26.03.2019 ☒ ☐ 5 4 2 2 0 0 ☐ 
 
    
Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühlenbecker Land beschließt die Einleitung des 
Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans Zühlsdorf in einem räumlichen Teilbereich 
(Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 3 Satz 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 3 und 1 Abs. 8 
Baugesetzbuch – BauGB). 
Siehe Rückseite 
2. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung befindet sich im Ortsteil Zühlsdorf - südlich des 
Rahmersees, südwestlich der Straße Zum Strandbad und nordwestlich der Wandlitzer 
Chaussee. Der Änderungsbereich ist in der Anlage 1 gekennzeichnet. 
Siehe Rückseite 
 
Begründung: 
Siehe Anlagen 
 
Anlagen: 

 1.Ausschnitt aus dem rechtswirksamen FNP mit Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereichs 

 2.Begründung zum Aufstellungsbeschluss 
 

 
Haushaltsmäßige Berührung: 
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Änderungsempfehlungen: 
 

 



Beschlussfassung: 
 

Zum Beschlussvorschlag: 
 
 
3. Ziel und Zweck der Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) ist die Ausweisung von 
Sonderbauflächen zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Modernisierung 
und Öffnung des Strandbades am Rahmersee für die Öffentlichkeit sowie Erweiterung und 
Qualifizierung des örtlichen Gesundheitsangebots und der touristischen Infrastruktur. 
 
4. Die Verwaltung wird nach Ausarbeitung der Vorentwurfsunterlagen beauftragt, die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs.1 BauGB und der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
zur Flächennutzungsplanänderung durchzuführen. 
 
5. Es ist ein städtebaulicher Vertrag zu schließen, in dem u.a. geregelt wird, dass die Kosten 
des Verfahrens, der Planung einschließlich der Gutachten vollständig durch den 
Vorhabenträger zu tragen sind. 
 
 



Anlage 1 zur Beschlussvorlage 
 

Seite 1 von 1 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan Zühlsdorf in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.08.2002 mit Kennzeichnung des räumlichen Geltungsbereichs der 
Änderung 
 

 
Planausschnitt ohne Maßstab 
   Umgrenzung des Änderungsbereichs 
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Begründung zum Einleitungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans 
Zühlsdorf für den Geltungsbereich „Strand-und Gesundbad Rahmersee“ 
 
1. Lage des Änderungsbereichs 
Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil Zühlsdorf: Es umfasst das Strandbad am Rahmersee und 
dehnt sich in östlicher und südlicher Richtung über den Bestand hinaus. 

 
 
2. Plangebiet des FNP-Änderungsbereichs 
Der räumliche Geltungsbereich der FNP-Änderung umfasst die folgenden Flurstücke der Flur 3, 
Gemarkung Zühlsdorf: 757, 802. Der Geltungsbereich der Änderung beläuft sich damit auf eine Größe 
von ca. 3,0 ha. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs der FNP-Änderung ist der Anlage 1 
der Beschlussvorlage zu entnehmen. 
Das Flurstück 802 befindet sich bereits im privaten Eigentum des Vorhabenträgers. Dieser 
beabsichtigt, auch das nördliche Teilstück des gemeindlichen Flurstücks 757 von der Gemeinde zu 
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erwerben. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. Der überwiegende Teil des einbezogenen 
Flurstücks 757 entspricht der nicht ausgebauten öffentlichen Straße Zum Strandbad. 
Die Flächen im Änderungsbereich weisen im Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses folgende 
Nutzungen auf: Strandbad am Rahmersee, landwirtschaftliche Flächen, nicht ausgebaute öffentliche 
Verkehrsfläche. 
 
3. Ziele und Zwecke der Planung 
Der private Eigentümer des Flurstücks 802 beabsichtigt, das in den letzten Jahren nur stark 
eingeschränkt zugängliche Strandbad Rahmersee zu öffnen und zu einem Natur-Erlebnis-Bad 
umzugestalten. Ziel ist die Qualifizierung des örtlichen Gesundheitsangebots und der touristischen 
Infrastruktur. Die Erhaltung der Naturnähe sowie die nachhaltige Nutzung des umliegenden 
Naturraumes und des Rahmersees sind dabei als Voraussetzung definiert. Das Gesundbad 
Rahmersee soll ganzjährig Gesundheit, Gastronomie und Tourismus in Nähe zur Natur verbinden. 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für das beschriebene Vorhaben sind die 
Aufstellung eines Bebauungsplans (hier: Bebauungsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land GML Nr. 
41 „Strand- und Gesundbad Rahmersee“, OT Zühlsdorf) sowie die Änderung des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans Zühlsdorf erforderlich. Im Bebauungsplan GML Nr. 41 wird die Festsetzung 
eines Sondergebietes für die Erholung nach § 10 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und / oder eines 
Sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO vorgesehen. Um dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 
2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu entsprechen, müssen die Darstellungen des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans Zühlsdorf entsprechend angepasst werden. Bislang stellt der 
Flächennutzungsplan im Plangebiet Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft dar. Die 
Darstellung ist entsprechend den B-Planfestsetzungen zu ändern; Sonderbauflächen für die Erholung 
sind darzustellen, die Abgrenzung der Grünflächen ist anzupassen. 
Einen besonderen Stellenwert in den Bauleitplanverfahren wird die Klärung der Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes haben. Das Plangebiet liegt 
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Westbarnim“. Im Rahmen der erforderlichen 
Bauleitplanverfahren (FNP-Änderung und B-Plan-Aufstellung) muss die Vereinbarkeit der Planung mit 
der Schutzgebietsverordnung für das Landschaftsschutzgebiet abschließend geklärt werden. 
 
4. Verfahren, Planungskosten, Umsetzung 
Die Änderung des Flächennutzungsplans soll parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans GML Nr. 41 
„Strand- und Gesundbad Rahmersee“, OT Zühlsdorf erfolgen (sog. Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
BauGB). 
Im Sinne eines zügigen Planverfahrens und einer zügigen Klärung der Anforderungen an die 
Bauleitplanung wird die Verwaltung beauftragt, die frühzeitigen Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Zu diesem Zweck hat der Vorhabenträger geeignete 
Vorentwurfsunterlagen bei der Gemeindeverwaltung zur Prüfung und Verwendung einzureichen. 
Auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrags verpflichtet sich der Vorhabenträger zur 
Übernahme der Kosten der Bauleitplanung und der Planumsetzung einschließlich Erschließung; in 
Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung ist ein geeignetes Planungsbüro zur Herstellung der 
Entwürfe der Bauleitplanung und Unterstützung bei der Durchführung der Planverfahren zu 
beauftragen. 
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